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Begrünungsgebot - Änderungsantrag der Verwaltung zum Antrag der 
Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 27.05.2019 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der  Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ vom27.05.2019 wird zu den Punkten 1 und 2  wie folgt 
geändert: 
 
Die Stadt Groß-Umstadt nimmt in zukünftigen Bebauungsplänen folgende Festsetzung auf: 
 
Die nach Abzug der überbauten sowie befestigten Flächen verbleibenden Freiflächen sind vollständig zu 
begrünen oder zu bepflanzen und im Bestand zu unterhalten. Mindestens 25% dieser Freiflächen sind mit 
standortgerechten und einheimischen Bäumen und Sträucher zu bepflanzen oder als Blühwiese auszubilden. 
Die Verwendung von Koniferen als Gruppen- oder Heckenpflanzung ist unzulässig. 
 
Splitt-, Stein-, Kies- und Schotterflächen in Vorgärten sind unzulässig, außer die Materialien werden zum 
mineralischen Mulchen von Pflanzen verwendet. 
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Begründung: 
 
Die Stadt Groß-Umstadt hat in der Vergangenheit bereits Festsetzungen in ihren Bebauungsplänen zu 
Begrünungsgeboten getroffen aber auch Verbote z.B. die  Koniferen als Gruppen- oder Heckenpflanzung zu 
verwenden. 
 
Nachstehend ein paar Beispiele: 
 
Auf dem Steinborn 

 
 
 
Am Umstädter Bruch 

  
 
Unterste Beune / Am Pilgerpfad (1994) 
 

 
 
Unter dem neuen Weg (2006) 

 
Die Verwaltung schlägt vor, die Festsetzung aus dem Bebauungsplan „Am Umstädter Bruch“ zukünftig in allen 
Bebauungsplänen zu verwenden und diese um eine Regelung zu Schotter-, Splitt-, Kies- und Steinflächen in 
Vorgärten zu erweitern. Eine Verwendung der vorgenannten Materialien sollte zum Mulchen erlaubt sein. (z.B. 
um Bäume, Sträucher oder in Blumenbeeten).  
Weiterhin wird vorgeschlagen, alternativ zur  Anpflanzung von 25 % der Flächen mit Bäumen und Sträuchern  
eine insektenfreundliche Blühwiese anzulegen. 



-3- 

 
 
 


	Datum
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

